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Anschober, Freunde und Freundinnen vom 

17. Juni 1992. Nr. 3155/J-NR/1992. "Verkehrs­

situation Schwanenst-aldt" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 
"Welche Informationen besitzt der Verkehrsminister derzeit über 
das Umfahrungsprojekt Schwanenstadt? 
Wann ist der Baubeginn geplant, welche Entlastung für den Stadt­
platz wird durch die Umfahrung kalkuliert? 
Welche Tunnelvariante soll mit welcher Länge, zu welchem Preis 
gebaut werden? 

Ist richtig, daß ein allfälliger Umfahrungsbau den zusätzlichen 
Bau von einer Nord-Süd-Entlastungsstrecke von Niederthalheim bis 
BreitenschUtzing und einer Einbindung der B 135 von Rüstorf'?" 

Der Bundesminister für Bffentliche Wirtschaft und Verkehr besitzt 

die Kompetenz für die Verkehrspolitik; für Planung, Bau und Er­

haltung von Bundesstraßen (und um eine solche handelt es sich bei 

der angesprochenen B 1 Wiener Straße) ist der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten, Bundesstraßenverwaltung, zustän­

dig. Dem Bundesminister für ~ffentliche Wirtschaft und Verkehr 

kommt in Angelegenheiten des Straßenbaus insoweit eine Mitwir-• 
kungskompetenz zu, als es sich um die verkehrspolitische Beur-

teilung von Vorhaben handelt. Im vorliegenden Fall einer projek-
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tierten Ortsumfahrung erscheint eine verkehrspolitische Beurtei­

lung nicht notwendig, weshalb mir derzeit keine Informationen 

über Planungen in dem angesprochenen Bereich vorliegen. 

Zu Frage 3: 
"Welche verkehrsberuhigenden Sofortma/3nahmen plant der Verkehrs­
minister für die Region Schwanenstadt?" 

Von meinem Ressort sind zur Ze.i,t keine speziell für die Region 

Schwanenstadt zu entwer~enden verkehrsberuhigenden Sofortma/3-

nahmen geplant. Im übrigen besitzt der Landeshauptmann die Zu­

ständigkeit für das Setzen verkehrsregelnder und verkehrsberuhi­
gender Ma/3nahmen wie Nachtfahrverboten oder Geschwindigkeitsbe-, 
schränkungen auf Bundesstra/3en B. 

Zu Frage 4: 
"Die Partei für Umweltschutz und Menschlichkeit in Schwanen­
stadt fordert seit geraumer Zeit·· ein Nachtfahrverbot für LKW über 
7~5 t. Welche Untersuchungen besitzt das Ministerium über die 
derzeitige LKW-Frequenz pro Tag durch Schwanenstadt'? 
WelcheUntersuchunge~ und Informationen liegen über die Frequenz 
und Benutzung der Abkürzungsstrecke Haag - Steyrermühl von der 
Innkreis- zur Westautobahn vor'? 
Beabsichtigt der Verkehrsminister die Einführung eines Nacht­
fahrverbotes für LKW über 7,5 t'?" 

Meinem Ressort liegen außer den Ergebnissen der! automatischen 
Straßenverkehrszählung auf Bundesstra/3en keine eigenen Untersu­
chungen über die derzeitige LKW-F·requenz durch Schwanenstadt voro 

Die vorläufige JahresUbersicht der automatischen Stra/3enverkehrs­
zählung 1991 des Bundesministeriums fUr 'wirtschaftliche Angele­

genheiten weist für die Zählstelle 14 Wels der B 1 Wiener StraAe 

bei Kilometer 206 einen durchschnittlich~n täglichen Verkehr von 
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16 .. 907 Kraftfahrzeugen in beiden Richtun,gen mit einem Anteil von 
1.701 LKW pro Tag (entsprechend 10,0 % Schwerverkehrsanteil) aus. 

Uber die·Frequenz und Benutzung der ApkUrzungsstrecke Haag -
SteyrermUhl von der A 7 Innkreis zU,r A 1 West Autobahn (im we­

sentlichen 4ie B 135 Gallspacher und B 143 Hausruck Straße) lie~ 
, . 

gen dem Bundesm1nisterium fUr 8ffentliche Wirtschaft und Verkehr 
keine speziellen Untersuchungen vor, der Verkehr Uber diese Rou­

ten,anstelle der Innkreis und der West Autobahn kann nur ge­

schätzt werden. Zwar' ist der Weg Uber die. AbkUrzungsrouten deut­
lich kUrze~ als Uber den Knoten Haid,'doch 1st die Leistungsfä­

higkeit der AbkUrzungsrouten wesentlich kleiner als die der Auto­

bahn und damit der Z·eitvorteil gering. Da bekanntermaßen fUr 

Frächter und Spediteure der Zeitvorteil und nicht der Wegvorteil 
entscheidend ist, ist die Attraktivität des niederrang~gen Stra­
ßennetzes als Abkürzungsroute fUr den Schwerverkehr gering. Dazu 

kommt noch ein deutlich geringerer Sicherheitsstandard im n1eder­

rangigen Straßennetz und häufigere Stl:Srfälle, die wiederum zu 
Zeitverlusten fUhren kl:Snnen. Die AbkUrzungsroute gewinnt fUr den 
Schwerverkehr als Lieferverkehr in die Ortschaften'. die zwischen 

der A 7 Und der A 1 liegen, an Bedeutung.'. 

BezUglich der EinrUhrung eines Nachtfahrverbotes fUr LKW Uber 7,5 

Tonri~n gilt das in Punkt 3 Gesagte, der Verkehrsminister besitzt 
die 'Kompetenz verkehrsregelnderMaßnahmen (~um Beispiel ,Nacht­

fahrverbot) nur f~r Autobahnen. 

1. ~u.a~ 1992 
~undesminister 
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